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DER FOURIER f Gersau, Januar 1964

Erscheint monatlich
37. Jahrgang Nr. 1

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV-beglaubigte Auflage 7659 Exemplare

VON JAHR ZU JAHR

Das Militärjahr 1963

Bei der Würdigung des militärischen Jahres 1962, das wir als «das Jahr der Kubakrise»
bezeichnet haben, ist von uns die Feststellung gemacht worden, dass wir trotz der wesent-
lieh erhöhten weltpolitischen Spannungen keinen Anlass gehabt haben, irgendwelche
militärische Sondermassnahmen zu treffen. Wir haben uns dieser Krise gegenüber ver-
halten, wie wir dies gegenüber jeder Gefahr tun müssen; besondere militärische Vorkeh-

rungen, um, gewissermassen in letzter Minute, noch Versäumtes einzuholen, wurden

jedoch nicht mehr getroffen; sie wären ohnehin zu spät gekommen. Diese Feststellung
gilt, wenn auch im umgekehrten Sinn, auch für das Militärjahr 1963, das als ein Jahr
einer gewissen weltpolitischen Entspannung gelten darf. Am 25. Juli 1963 wurde das

Moskauer Verbot von Kernwaffenversuchen unterzeichnet, in dem die Welt den Anfang
einer neuen Aera friedlicheren Zusammenlebens zwischen den Völkern erblicken möchte.
Ob diese Hoffnung auf die Dauer berechtigt ist, wird erst die Zukunft zeigen. Heute
ist es jedoch eine Hoffnung, die im internationalen Klima deutlich spürbar ist; wir
haben keinen Grund, uns darüber nicht zu freuen. Trotz diesem neuen Glauben an die

Möglichkeit einer wirklichen «friedlichen Koexistenz» haben wir in keiner Weise mit
unseren militärischen Anstrengungen nachgelassen. Das liegt im Wesen unserer Armee
und in den Aufgaben begründet, die sie zu erfüllen hat. Infolge der dauernden Neutrali-
tat unseres Landes wird die schweizerische Armee immer in der strateg/scAe» De/ewsAe
stehen. Aus dieser rein defensiven Haltung erwächst für uns die Verp///c/;R«rag zzrr

jec/erzeft/ge« mz7;fämc/:>ew SereitscKt/f. Armeen, die selbst die Initiative zur Aktion
ergreifen, bestimmen von sich aus den Zeitpunkt, in dem ihre Vorbereitungen abgeschlos-

sen sein müssen; der Neutrale dagegen ist nicht frei in seinem Handeln und muss sich

nach dem allfälligen Angreifer richten, den er unter Umständen gar nicht kennt, und

von dem er bis zuletzt nicht weiss, wann, wo und wie er zum Angriff schreiten wird.
Das Handeln des Neutralen ist w/'e zlLTo« u«s e/'geraer /«/'f/ative, sondern immer Gegen-
aktion auf die Haltung eines Dritten; der Neutrale steht immer in der Abwehr von
feindseligen Handlungen, und weil diese im Grundsatz jederzeit möglich sind, muss der
Neutrale auch jer/erze/t «n</ gegen? jet/r« H«gre//er bereit sei«. Die militärischen Vor-
bereitungen des neutralen Staates dürfen darum nicht abstellen auf das äussere Auf und
Ab des politischen Geschehens; vielmehr muss er zu allen Zeiten in der Lage sein, sofort
mit ganzer Kraft einer Bedrohung von aussen entgegentreten zu können.

Lieser leitende Gedanke schweizerischer Landesverteidigung ist kennzeichnend für die
militärische Arbeit des Jahres 1963. Trotz der Erfolge der Abrüstungsbemühungen auf
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